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	 Öffnungszeiten

Bürgermeisteramt	 Telefon 922-0
		  Telefax 922-521
		  E-Mail: stadt@donzdorf.de
Montag - Donnerstag	 8.30 - 12.00 Uhr 
		  14.00 - 16.00 Uhr
Freitag		  8.30 - 12.00 Uhr

Bürgerbüro		  Tel. 922-501/502/503/504/505
		  Fax 922-524
Mo., Di., Mi.		  8.00 - 12.30 Uhr 
		  14.00 -16.00 Uhr 
Donnerstag		  8.00 - 12.30 Uhr
		  14.00 - 18.00 Uhr
Freitag		  7.00 - 12.00 Uhr

i-Punkt		  Tel. 922-511
Mo., Di., Mi.		   8.00 – 12.30 Uhr
		  14.00 – 16.00 Uhr
Donnerstag		  8.00 - 12.30 Uhr 
		  14.00 - 18.00 Uhr 
Freitag		   7.00 – 12.00 Uhr

Verwaltungsstelle Reichenbach u. R.	 Tel. 922-708
Ortsvorsteher		  Tel. 922-941
73072 Donzdorf, Ringstraße 8	 Fax 922-531
	 Sprechzeiten:
	 Montag	 10.00 - 12.00 Uhr
	 Dienstag	 15.00 - 18.00 Uhr
	 Mittwoch	 10.00 - 12.00 Uhr
	 Donnerstag	 14.00 - 16.00 Uhr
	 Freitag	 geschlossen
	 Sprechzeiten des Ortsvorstehers:
	 Dienstag	 17.00 - 18.00 Uhr

Verwaltungsstelle Winzingen/Bürgerhaus	 Tel. 922-709
Ortsvorsteher		  Tel. 922-951
Gmünder Str. 19	 Fax 922-532
	 Sprechzeiten:
	 Montag	 15.00 - 18.00 Uhr
	 Dienstag	 10.00 - 12.00 Uhr
	 Mittwoch	 15.00 - 17.00 Uhr
	 Donnerstag	 10.00 - 12.00 Uhr
	 Freitag	 geschlossen
	 Sprechzeiten des Ortsvorstehers:
	 Montag	 17.30 - 18.30 Uhr 
	 oder Termine nach Vereinbarung

Poststelle Winzingen/Bürgerhaus
	 Montag bis Freitag	 15.00 - 17.00 Uhr

Stadtarchiv	 	 Tel. 07162-922341
		  Fax: 07162-922-525
	 Kontaktzeiten:	
	 Dienstag	 14.00 - 17.00 Uhr 
	 14tägig; Termine nach Vereinbarung
		  E-Mail: archiv@donzdorf.de

Stadtbücherei		 Tel. 922-706
	 Montag	 15.00 - 18.00 Uhr 
	 Dienstag	 10.00 - 12.00 Uhr 
		  15.00 - 18.00 Uhr 
	 Mittwoch	 15.00 - 19.00 Uhr 
	 Donnerstag	 15.00 - 18.00 Uhr 
	 Freitag	 10.00 - 12.00 Uhr

Musikschule Donzdorf	 Tel. 922-512 oder -520
	 Montag bis Freitag	 8.00 - 12.00 Uhr

Volkshochschule	 Tel. 922-307 oder -317
	 Montag bis Donnerstag	 9.00 - 12.00 Uhr
	 Montag u. Mittwoch	 14.00 - 16.00 Uhr

Postagentur	 Montag bis Samstag	 9.00 - 12.00 Uhr
	 Montag bis Freitag	 14.30 - 17.00 Uhr

Stauferwerk	 	 Tel. 07161/98602-22
		  www.stauferwerk.de

E-Mail: info@stauferwerk.de
In Donzdorf: 
Schloss 1-4, 73072 Donzdorf 
	 Sprechzeiten: 
	 Freitag 	 09.00 - 11.00 Uhr
In Eislingen: 
Bahnhofstr. 15, 73054 Eislingen (dienstags geschlossen)
	 Montag, Mittwoch	 08:00 - 12:30 Uhr
		  13.30 - 16.00 Uhr
	 Donnerstag	 08:00 - 12:30 Uhr
		  13:30 - 17:00 Uhr
	 Freitag	 08:00 - 14:00 Uhr
	 Unsere telefonischen Kontaktzeiten
	 Montag bis Mittwoch	 08:00 - 12:30 Uhr
		  13:30 - 16:00 Uhr
	 Donnerstag	 08:00 - 12:30 Uhr 
		  13:30 - 17.00 Uhr 
	 Freitag	 08:00 - 14:00 Uhr

Freibad
Die Öffnungszeiten von Mai bis September sind wie folgt:
Montag 	 08.00 – 20.00 Uhr
Dienstag 	 08.00 – 20.00 Uhr
Mittwoch 	 07.00 – 20.00 Uhr
Donnerstag 	 08.00 – 21.00 Uhr
Freitag 	 07.00 – 20.00 Uhr
Samstag 	 08.00 – 20.00 Uhr
Sonntag 	 08.00 – 20.00 Uhr

Kleinschwimmhalle
Das Hallenbad ist geschlossen

Wertstoffhof des Landkreises Göppingen in der Stadt 
Donzdorf beim Bauhof in der Öschstraße

	 Dienstag	 16.30 - 18.30 Uhr
	 Donnerstag	 16.30 - 18.30 Uhr
	 Samstag	 9.00 - 12.30 Uhr

Öffnungszeiten auf dem Grüngutplatz Süßen 
April - Oktober	 Montag - Mittwoch	 14.00 - 18.00 Uhr
	 Freitag	 14.00 - 18.00 Uhr
	 Samstag 	 09.00 - 18.00 Uhr
November	 Montag - Mittwoch	 14.00 - 17.00 Uhr
	 Freitag	 14.00 - 17.00 Uhr
	 Samstag	 09.00 - 17.00 Uhr
Dez. -14. Feb.	 Samstag	 12.00 - 16.00 Uhr
15.02. - 31.03.	 Mittwoch	 14.00 - 17.00 Uhr
	 Samstag	 12.00 - 16.00 Uhr

Sozialstation St. Martinus, Auskunfts- u. Beratungsstelle
		  Telefon 91223-0
		  Fax 91223-26
	 Montag bis Freitag	 8.00 - 12.00 Uhr
	 Montag bis Donnerstag	 14.00 - 16.00 Uhr
Termine außerhalb der Öffnungszeiten nach tel. Vereinbarung
möglich.

	 Notruf - Bereitschaftsdienste

	 Rettungsdienst
	 - Notfallrettung	 112

	 - Krankentransport	 ohne Vorwahl 19222

	 Feuerwehr Notruf	 112

	 Polizei Notruf	 110

	 Polizeiposten Donzdorf	 910310

		  Fax 910315

	 Polizeirevier Eislingen	 07161/8510

	 Staatl. Forstrevier Donzdorf	 07331/304225
	 Revierförster Schwarz	 0160/5319952
	 Frauen- und Kinderhilfe
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	 Göppingen e.V.	 07161/72769
	 (Haus für misshandelte Frauen und deren Kinder
	 Aufnahme u. Beratung) Postfach 426
	 Sozialstation St. Martinus	 91223-0
		  Fax 91223-26
	 Telefonseelsorge:
	 evangelisch	 08001110111
	 Frauen- und Kinderhilfe
	 Göppingen e.V.	 07161/72769
	 (Haus für misshandelte Frauen und deren Kinder
	 Aufnahme u. Beratung) Postfach 426

	 Sozialstation St. Martinus	 91223-0
		  Fax 91223-26
	 Telefonseelsorge:
	 evangelisch	 08001110111
	 katholisch	 08001110222

	 Beratungsstelle der Lebenshilfe,
	 Kreisvereinigung Göppingen 07161/9404445
	 Sprechzeiten: Mo.-Do. von 8.30 - 9.30 Uhr

	� Pflegestützpunkt des Landkreises Göppingen 
�Kostenlose und neutrale Auskunft und Bera-
tung zum Thema Pflege. 
Landratsamt Göppingen,E-Mail: pflegestuetz-
punkt@lkgp.de, www.psp-gp.de  
Telefon	 07161/202-4022, -4023 oder -4024

Stördienste

Wasser	 Stadtwerke Donzdorf	 922-707

Strom	 Stauferwerk GmbH + Co. KG	 0800 / 5053062

Energieversorgung Filstal GmbH & Co. KG
EVF-Störungshotline (24/7): 	 0800-6101-767 (kostenlos)
(stets aktuell zu finden unter http://evf.de/kontakt/)

	 Bereitschaftsdienst Apotheke

nur in dringenden Fällen:
Dienstbeginn: 8.30 Uhr für 24 Stunden
Fr., 09.05.:	 Obere Apotheke in der Altstadt, Haupt-

straße 19, 73312 Geislingen an der Steige, 
Telefon (07331) 41971

Sa., 10.05.:	 Burg-Apotheke, Hauptstraße 66, Salach, 
Telefon (07162) 9460640

So., 11.05.:	 Schloss-Apotheke, Hauptstr./Mittelmühl-
gasse 1, Donzdorf, Tel. (07162) 912340

Mo., 12.05.:	 Veritas Apotheke, Heidenheimer Str. 63, 
Süßen, Tel. (07162) 939793

Di., 13.05.:	 Axel´s Vital-Apotheke, Bleichstraße 4, 
73033 Göppingen, Telefon (07161) 74646

Mi., 14.05.:	 Adler-Apotheke, Schillerplatz 5,  
Göppingen, Telefon (07161) 9564002

Do., 15.05.:	 Sonnen-Apotheke, Stuttgarter Straße 1, 
Eislingen/Fils, Telefon (07161) 815073

Sonntags	 Schloss-Apotheke, Hauptstr./Mittelmühl-
10.00 - 12.00 Uhr	 gasse 1, Donzdorf, Tel. 0 71 62 / 91 23 40

Im Internet finden Sie unter lakbw.notdienst-portal.de eben-
falls die notdienstbereiten Apotheken

Bereitschaftdienst der Ärzte

nur in dringenden Fällen)

ÄRZTLICHER BEREITSCHAFTSDIENST 
Rufnummer für den ärztlichen Notfalldienst 
(allgemein,- kinder-, augen- und HNO-ärztlicher  
Notfalldienst):

116117 (Anruf ist kostenlos) 
Allgemeine Notfallpraxis Göppingen

Klinik am Eichert Göppingen, Eichertstr. 3, 73035 Göppingen
Öffnungszeiten:
Sa, So und Feiertage       10 - 18 Uhr

Kinder Notfallpraxis Göppingen
Klinik am Eichert Göppingen, Eichertstr. 3, 73035 Göppingen
Öffnungszeiten:
Sa, So und Feiertage        8 - 20 Uhr
docdirekt: Die sichere Online-Sprechstunde für alle gesetz-
lich Versicherten 
Montag bis Freitag zwischen 9 und 19 Uhr schnelle ärztliche 
Hilfe. 
Erreichbar über:
die docdirekt-App, die Webseite www.docdirekt.de oder 
Rufnummer 116117. 

Urlaub
Dr. Gieren Urlaub vom 09.06. – 22.06.2025.
Ab 23.06.25 sind wir wieder für Sie da.

Die Vertretung übernehmen alle anwesenden Donzdorfer 
Hausärzte sowie die Praxis Bomporis,

Zahnärztlicher Notfalldienst

Der zahnärztliche Notfalldienst für den Landkreis Göppingen 
an Wochenenden und Feiertagen wird durch die kassenärztli-
che Vereinigung Stuttgart zentral über Anrufbeantworter unter 
der Telefonnummer 0761/120 120 00 bekanntgegeben.

	 Tierärztlicher Bereitschaftsdienst

Tel.: 01805-843736  Kleintiernotdienst Kreis GP-Geislingen
Diese Telefonnummer leitet von 8.00 Uhr bis 22.00 Uhr 
automatisch auf die aktuell diensthabende Praxis im Kreis 
Göppingen-Geislingen um.
0,14 Euro/min aus dem Festnetz, 0,42 Euro/min aus dem 
Mobilfunknetz 
•	 Der Kleintier-Notdienst im Kreis Göppingen/Geislingen ist 

nun an 365 Tagen im Jahr von 08.00 Uhr bis 22:00 Uhr 
unter obiger Nummer erreichbar

•	 Nach 22:00 Uhr bis 08:00 Uhr sind die umliegenden Klein-
tierkliniken erreichbar.

•	 Versuchen Sie bitte, falls möglich immer erst Ihren 
Haustierarzt telefonisch zu erreichen.

•	 Die Praxen sind zum Teil außerhalb der Öffnungszeiten 
nicht besetzt. Fahren Sie erst nach telefonischer Rückspra-
che zur Notdienstpraxis. 

•	 Unter www.vetnotdienst.de sehen Sie auf der Landkarte 
von 08:00 Uhr bis 22:00 Uhr welche Praxis aktuell Not-
dienst hat

Fundtiere auf der Gemarkung der Gemeinde

Tierherberge Donzdorf – für Hunde
Tel.: 07162 – 943 288
Katzenschutz Donzdorf – für Katzen Tel. 07162 – 2 11 20
Die beiden Tierheime in Donzdorf sind jeweils von 8.00 bis 
20.00 Uhr direkt zu erreichen und zwischen 20.00 und 8.00 Uhr 
ist die Tierrettung anzurufen Tel. 0177 35 90 902 oder die Polizei 
zu verständigen. 
Verletzte oder verunfallte Tiere gehören nicht in ein Tierheim, 
sondern zu einem Tierarzt, bzw. in eine Tierklinik.

Veranstaltungskalender  
Kulturring, Stadtverwaltung

Freitag, 09.05.2025
Stadthalle Donzdorf
V.: Pe Werner – das Plausch-Konzert
Beginn: 20.00 Uhr - --Einlass: 19.30 Uhr
V.: Stadt Donzdorf



4 � Mitteilungsblatt vom 09.05.2025

Freitag, 09.05.2025
Stadion
18.30 Uhr, 1.FC Donzdorf C-Juniorinnen – ASV Spart. Eislingen

Samstag, 10.05.2025
Stadion
11.00 Uhr, 1.FC Donzdorf E-Jgd. III – FTSV Kuchen II
12.30 Uhr, SGM Donzd./Reich. – SGM Broßbettlingen II
14.00 Uhr, 1.FC Donzdorf B-Juniorinnen I – Karlsruher SC
16.30 Uhr, SGM Donzd./Reich. A-Jgd. – TSGV Waldstetten
18.30 Uhr, 1.FC Donzdorf Herren Ü32 – TG Reichenbach u.R.

Sonntag, 11.05.2025
Stadion
11.00 Uhr, 1.FC Donzdorf Frauen II – SGM Salach/Süßen
13.00 Uhr, 1.FC Donzdorf Herren II – TG Reichenbach u.R.
15.00 Uhr, 1.FC Donzdorf Herren I – TSV Berkheim

Sonntag, 11.05.2025
Christuskirche Donzdorf, 
10.00 Uhr Konfirmation
Ev. Kirchengemeinde Donzdorf

Mittwoch, 12.05.2025
Stadion
19.00 Uhr, 1.FC Donzdorf C-Juniorinnen – SGM Oberensingen

Berichte aus den Gremien

Einladung zur Sitzung  
des Gemeinderats

Am Montag, 12. Mai 2025 um 18:00 Uhr
findet im Martinushaus, Hauptstraße 46, 73072 Donzdorf
eine öffentliche Sitzung des Gemeinderats statt.
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Tagesordnung
1.	 Bürgerfragestunde
2.	 Feuerwehrmagazin Donzdorf - Neubau 3-teilige Fahrzeug-

halle 
- Vorstellung und Freigabe Entwurfsplanung 
- Ermächtigung der Verwaltung zur Einreichung des Bauge-
suchs

3.	 Außenanlagen und Platzgestaltung „Stadthaus am Wöhr-
platz“ 
- Vorstellung und Freigabe der Vorentwurfsplanung

4.	 Übernahme des Kindergartens Marie-Luise durch die Stadt 
Donzdorf und Erwerb des Betriebsgrundstückes Seitzen-
bachstr. 17, Flurstück. 357/3

5.	 Aufstellung des Bebauungsplans und der örtlichen Bauvor-
schriften „Südlich des Bahnhofs II“ in Donzdorf 
- Abwägungsbeschluss über die Stellungnahmen im Zuge 
der Beteiligungen nach §§ 3 Abs. 2 & 4 Abs. 2 BauGB 
- Feststellungsbeschluss für den überarbeiteten Entwurf 
- Beschluss zur wiederholten Durchführung der Beteiligun-
gen nach §§ 3 Abs. 2 & 4 Abs. 2 BauGB

6.	 Aufstellung des Bebauungsplans und der örtlichen Bau-
vorschriften „Seegasse“ in Donzdorf im beschleunigten 
Verfahren nach § 13a Baugesetzbuch (BauGB) 
- Behandlung der Stellungnahmen im Zuge der erneuten 
Veröffentlichung und Beteiligung nach § 4a Abs. 3 BauGB 
- Satzungsbeschluss

7.	 Messelbergzentrum - Umsetzung der Containeranlage 
und Umbau zur Betreuungs- und offenen Jugendarbeit am 
Messelbergzentrum

8.	 Einführung eines digitalen Kassensystems für das Donz-
dorfer Freibad

9.	 Ausschreibung neuer Gasliefervertrag
10.	Vergabe von Kopier- und Druck-Systemen (MPS-Managed 

Print Services)
11.	 Wahl der ehrenamtlichen Richter beim Verwaltungsgericht 

Stuttgart für die Wahlperiode 2025 - 2030
12.	Bekanntgaben
13.	Verschiedenes

Die Sitzungsunterlagen sind auf der Homepage der Stadt 
unter Gemeinderat\Ratsinformationssystem\Sitzungen einge-
stellt und können zudem in der Stadtbücherei während den 
üblichen Öffnungszeiten eingesehen werden. Während der 
Sitzung liegen die Unterlagen für Zuhörer aus.

Amtliche Bekanntmachungen

Standesamtliche Nachrichten

Eheschließungen
am 30.04.:	 Lea Julie Schikora, Lauterstein, Brunnenstr. 17
	 und
	 Denis Sebastian Piwko, Lauterstein,  

Brunnenstraße 17

am 02.05.:	 Isabel Madlen Kierstein, Lauterstein,  
Degenfelder Straße 69

	 und
	 Lars Christian Wiget, Lauterstein,  

Degenfelder Straße 69

Glückwünsche für Bürger  
der Stadt Donzdorf

Wir gratulieren herzlich
am 13.05.:	 Herr Werner Müller, Herrengartentstr. 9
	 zum 85. Geburtstag

am 13.05.:	 Frau Asiye Güngör, Theodor-Heuss-Str. 25
	 zum 75. Geburtstag

am 14.05.:	 Frau Doris Leonie Shresta, Poststr. 16
	 zum 75. Geburtstag

am 15.05.:	 Frau Emine Sadak, Grabenstr. 10
	 zum 75. Geburtstag

am 17.05.:	 Herr Eugen Waldenmaier, Kanalstr. 23
	 zum 70. Geburtstag

am 18.05.:	 Herr Roland Georg Klement,  
Waldenbühlweg 4/1

	 zum 75. Geburtstag

Das Fest der Goldenen Hochzeit feiern am 16.05.2025
Herr Jürgen Handrich und Frau Birgit Handrich, geb. Fraust, 
Wagnerstr. 14

Wir wünschen den Jubilaren einen schönen Verlauf ihres Fest-
tages und alles Gute, vor allem Gesundheit.

Schon gehört

	             �Spielplatz im Lautergarten erhält neues 
Klettergerüst

	             �Auf dem Kinderspielplatz im Lautergarten tut 
sich was: Das alte Klettergerüst wird durch 
ein neues, spannendes Spielgerät ersetzt! 
Deshalb ist dieser Bereich ab sofort vorüber-

gehend nicht zugänglich. Außerdem bekommt der Fallschutz 
unter dem Gerüst statt Sand künftig weiche Hackschnitzel. Bis 
zu den Pfingstferien sollen die Arbeiten abgeschlossen sein 
– wir bitten alle kleinen und großen Besucherinnen und Besu-
cher deshalb um Geduld und Verständnis. 

Haben Sie noch Fragen? Dann schicken Sie uns eine Mail an
schongehoert@donzdorf.de

Integration

Café International am Dienstag, 20. Mai 2025
Auch Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine sind eingeladen. 
Das zwanglose Treffen mit in Donzdorf lebenden Geflüchteten 
soll zum Austausch anregen und eine interkulturelle Begeg-
nung darstellen. Das „Café International“ findet am Dienstag, 
20. Mai 2025 von 15.30 bis 17.30 Uhr, im Gaststättenraum der 
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Stadthalle statt und wird von der Stadtverwaltung zusammen 
mit den Kirchen organisiert. Dieses Mal ist der Veranstalter die 
Evangelische Kirche Donzdorf. Wir freuen uns auf neue Ge-
sichter, die Lust haben auf nette Gespräche und einen regen 
Austausch. Für unsere Geflüchteten ist es wichtig,  
Gesprächspartnern zu haben, mit denen sie Deutsch praktizie-
ren können. 
Bei dem zwanglosen Treffen sind auch Bürgerinnen und Bür-
ger herzlich eingeladen, die den geflüchteten Menschen Un-
terstützung anbieten möchten. 

Der nächste Termin ist am Dienstag, 24.06.2025
Veranstalter VIA Donzdorf

Abfallwirtschaftsbetrieb  
des Landkreises Göppingen

Abfallgebühren bezahlt? - Hinweise zum Mahnlauf
Wer seine Abfallgebühren für das Jahr 2025 noch nicht be-
zahlt hat, erhält in den nächsten Tagen Post vom Abfallwirt-
schaftsbetrieb (AWB). Bei Fragen dazu hilft der AWB gerne 
weiter. Die Kontaktdaten sind im Schreiben aufgeführt. Das 
Buchungszeichen sollte bei jeder Anfrage angegeben werden, 
um eine zügige Bearbeitung zu ermöglichen. 
Es wird darum gebeten, aus Rücksicht auf die Mitarbeiten-
den des AWB immer sachlich und respektvoll zu bleiben. Ein 
freundlicher Umgang erleichtert die Klärung und trägt zu einer 
konstruktiven Zusammenarbeit bei.
Auf Grund der zahlreichen telefonischen Anfragen kann es zu 
Wartezeiten kommen. In solchen Fällen wird empfohlen, An-
fragen schriftlich per Post, E-Mail oder Fax zu übermitteln.

Mülltrennung –  
Hätten Sie’s gewusst?
Jede Woche eine neue Abfallart im Fokus
In unserer Abfall-Serie stellen wir Ihnen jede Woche eine 
Abfallart genauer vor und zeigen Ihnen, wie Sie diese richtig 
entsorgen und was dabei zu beachten ist. Das schont Res-
sourcen und entlastet die Umwelt. Denn nur wenn wir Abfälle 
korrekt trennen und entsorgen, können wertvolle Materialien 
wiederverwertet und die Menge an Müll reduziert werden.
In dieser Ausgabe unserer Serie widmen wir uns dem Glas. 
Wir unterscheiden Altglas und Mischglas. 

Glas ist nicht gleich Glas
Glas ist ein sehr vielfältiges Material, das in vielen Bereichen 
unseres Lebens eine Rolle spielt – von Verpackungen über Ge-
schirr bis hin zu Fenster- oder Spiegelglas. Doch obwohl es oft 
gleich aussieht, unterscheidet sich Glas je nach Verwendungs-
zweck in seiner chemischen Zusammensetzung. Eine Vermi-
schung von verschiedenen Glasprodukten in der Altglassamm-
lung führt zu Problemen in der Glasschmelze und erschwert 
das Recycling. Daher dürfen in den Altglas-Containern - auch 
Glasiglus genannt - nur Glasverpackungen entsorgt werden. 
Andere Glasarten gehören zum Mischglas. 

Was gehört zum Altglas?
Zum Beispiel:
	Glas-Einwegflaschen
	Verpackungsgläser wie Senf- und Marmeladengläser, Glas-

konserven
	Parfümflakons
	Arzneimittelflaschen

Entsorgungswege
Altglas-Container finden Sie in oder neben fast allen Wertstoff-
höfen und Wertstoffzentren sowie an weiteren Standorten in 
den Gemeinden.

Wichtige Hinweise zum Altglas
Bitte Verpackungsglas getrennt nach Weiß-, Grün- und Braun-
glas in die dafür vorgesehenen Container einwerfen; anders-

farbiges Glas (zum Beispiel blaues) gehört in den Grünglas-
Container.
Bitte nur restentleerte Glasverpackungen in die Container 
werfen. Das Ausspülen von Gläsern und Flaschen ist nicht 
notwendig.
Deckel müssen nicht abgeschraubt werden, da sie in den 
Glassortieranlagen separiert werden.
Keine Lärmbelästigungen! Werfen Sie das Altglas nur werk-
tags zwischen 07:00 und 20:00 Uhr in die Container.

Was gehört zum Mischglas?
Zum Beispiel:
	Trinkgläser, Glasschüsseln, Glasvasen, Glasgeschirr
	Aquarien
	Duschkabinen mit geringem Kunststoff- oder Aluminium-

rahmen
	Spiegelglas
	Fensterglas
	Autoglas
	Laborglas, Borsilikatglas
	Drahtglas
	Sicherheitsglas
	Glasbausteine mit geringen Mörtelanhaftungen

Entsorgungswege
	Wertstoffzentren:

�Anlieferung gegen Abgabe des Bauschutt-/Gips-/Mischglas-
Gutscheins, mehrerer Bauschutt-/Gips-/Mischglas-Gut-
scheine oder gegen Gebühr.

Links
https://www.awb-gp.de/wie-entsorge-ich/altglas 
https://www.awb-gp.de/wie-entsorge-ich/mischglas

Kontakt
Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises Göppingen
Carl-Hermann-Gaiser-Straße 41
73033 Göppingen
07161 202-8888
info@awb-gp.de
www.awb-gp.de

Messelstein-Express

Der Sommer ist da – am 9. Mai öffnet das Freibad!
Was gibt es Schöneres, als einen Tag im Freibad zu genießen. 
Damit Sie ganz entspannt und ohne Parkplatzsuche ins kühle 
Nass starten können, nutzen Sie doch einfach unseren Bürger-
bus.

Unser MEX hält auf allen drei Touren in der Süßener Straße 3. 
Die blaue und die grüne Tour fahren zudem die Bushaltestelle 
in der Süßener Straße an. Von beiden Haltestellen sind es nur 
wenige Meter bis zum Badeingang.

„Total lokal –  
Donzdorf macht Radio“

Thema: Donzdorf feiert!
Vergangenen Mittwoch waren wir wieder live auf Sendung mit 
„Total lokal – Donzdorf macht Radio“. Das 750-jährige Bestehen 
von Donzdorf, Reichenbach u.R. und Winzingen sowie das 
Jubiläum zum 50. Jahrestag der Stadterhebung waren Thema 
der Sendung. Wer die Live-Sendung am Mittwoch verpasst 
hat, kann kommenden Sonntag, 11. Mai von 9 bis 11 Uhr die 
Wiederholung der aktuellen Ausgabe nochmals hören. Es gibt 
interessante Einblicke rund um die Feierlichkeiten und die 
Stadtgeschichte. 
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Radio Fips ist ein unabhängiges und werbefreies Lokalradio, 
das im Landkreis Göppingen auf der UKW-Frequenz 89,0 oder 
bei Kabel auf 99,2 zu hören ist, weltweit im Internet unter 
www.radiofips.de oder über eine Radio-App.  

Weitere Infos unter: www.radiofips.de

Freibad Eröffnung 2025

Am Freitag, den 09.05.2025 öffnet das Donzdorfer Freibad 
seine Tore.
Der Eintritt ist am Eröffnungstag frei.
Tages-, Frühschwimmer-, Spätschwimmer-, 10er- und Saison

karten können Sie am i-Punkt im Foyer des Rathauses, online 
oder vor Ort an der Freibadkasse erwerben. 
Bitte beachten Sie, dass dieses Jahr keine Jahres-Kombi-Kar-
ten zum Verkauf angeboten werden.

Die Öffnungszeiten von Mai bis September sind wie folgt:
Montag 		 08.00 – 20.00 Uhr
Dienstag 	 08.00 – 20.00 Uhr
Mittwoch 	 07.00 – 20.00 Uhr
Donnerstag 	 08.00 – 21.00 Uhr
Freitag 		  07.00 – 20.00 Uhr
Samstag 	 08.00 – 20.00 Uhr
Sonntag 		 08.00 – 20.00 Uhr

Personengruppe Beschreibung Tages-
karte

Abendkarte 
ab 17.30 Uhr

Früh-schwimmer 
bis 11.00 Uhr

Zehner-
karte

Saison-
karte

Kinder & Ju-
gendliche (6.-18. 
Lebensjahr) 
Auszubildende, 
Studenten & 
Rentner*

Ab dem 6. Und bis zum 18 Lebens-
jahr. Oder unter Vorlage des Renten-, 
Schüler- oder Studentenausweises

3,00 € 1,50 € 1,50 € 24,00 € 35,00 €

Schwerbehindert Unter Vorlage des Behindertenaus-
weises mit einer Behinderung ab 
50%. Bei einem mit B gekennzeich-
netem Schwerbehindertenausweis, 
hat die Begleitperson freien Eintritt

3,00 € 1,50 € 1,50 €

24,00 €

35,00 €

Erwachsene Ab dem vollendeten 18. Lebensjahr 4,50 € 2,00 € 2,00 € 36,00 € 80,00 €

Familien Beide Elternteile und deren Kinder 9,00 € 3,50 € ---- ---- 120,00€

Alleinerziehende Ein Elternteil und Kinder 7,50 € 3,00 € ---- ---- 95,00 €

Musikschule Donzdorf
	
	 Geschäftsstelle: 

Schloss 1-4, 73072 Donzdorf 
EG, Zimmer 005 
Tel. 0 71 62 / 922-512 oder -520 
Fax 0 71 62 / 922-525 
E-Mail: musikschule@donzdorf.de 
Internet: www.musikschule-donzdorf.de 
Geschäftszeiten: Mo. - Fr. 8.00 - 12.00 Uhr 
oder nach Vereinbarung

Musiktheater „Der Klang-Händler“
In einer Straße in der Stadt steht ein Haus, das dir bestimmt 
noch nicht aufgefallen ist. Genau in diesem Haus hat der 
Klanghändler seinen Laden, in dem er allerlei Klänge an die 
unterschiedlichsten Leute verkauft. Für jeden Kunden hat er das 
Richtige im Angebot. Mal braucht der Zirkusdirektor eine Stim-
mungskanone, ein anderes Mal sucht der Trauerkloß etwas, um 
das Treffen mit seinen Verwandten erträglicher zu gestalten und 
wieder ein anderes Mal sucht der Regenwurm fette Beats für 
seine wunderbar verregnete Gartenparty. 
Diese Geschichte voller wunderlicher und wunderbarer Perso-
nen und Handlungen wird in Kooperation von der Musikschule 
Donzdorf, der Gemeinschaftsschule Donzdorf und dem Kinder-
chor des Liederkranz Reichenbach u.R. aufgeführt. Beteiligt sind 
Kinder und Jugendliche im Alter zwischen 4 und 15 Jahren.
Wir freuen uns schon sehr auf dieses großartige Projekt mit 
allen beteiligten kleinen und großen Musikern, Schauspielern, 
Bühnenbauern, Kostümbildnern und Zuschauern!

Termin: Freitag, 16.05.2025 (erste Aufführung)
Termin: Samstag, 17.05.2025 (zweite Aufführung)
Stadthalle Donzdorf, Einlass Saal: 18:00 Uhr
Beginn: 18.30 Uhr
Da wir pro Abend nur Plätze für 500 Personen haben, müs-
sen wir für die Aufführungen Eintrittskarten ausgeben. 
Diese sind Gratis und bei den Lehrkräften der Kinder und 
im I-Punkt im Rathaus in Donzdorf ab sofort erhältlich.
Wir freuen uns über Ihren Besuch! 

Volkshochschule Donzdorf
	 Geschäftsstelle: 
	 Schloss 1 - 4, 73072 Donzdorf 
	 3. Stock, Zimmer 311 
	 Tel.    0 71 62 / 9 22-307 oder -317 
	 Fax: 0 71 62 / 9 22-526 
	 E-Mail: vhs@donzdorf.de 
	 Internet: vhs-donzdorf.de

Restplätze:
Nr. 251652D/ Holz nur für Jungs (ab 10 Jahren)
Freitag, 23. Mai 2025, 14:45 - 16:45 Uhr, Steingarten-Grund-
schule, Werkraum

Nr. 251304D/ Stoppe das Gedankenkarussell - ONLINE
Freitag, 23. Mai 2025, 19:00 - 21:00 Uhr, ONLINE

Preise
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Nr. 251640D/ Exklusivzeit für Mama/Papa und Kind (5-10 J.)
Samstag, 24. Mai 2025, 14:30 - 17:30 Uhr, vhs-Raum Donz-
dorf, Poststr. 20

Nr. 251653D/ Hallo Kinder wir basteln uns den Sommer 
nach Hause (ab 7 Jahre)
Freitag, 06. Juni 2025, 14:45 - 16:30 Uhr, Steingarten-Grund-
schule, Werkraum

Landratsamt Göppingen

	             Amt für Vermessung und Flurneuordnung
	            Gartenstraße 13 • 73312 Geislingen an der
	            Steige • Tel. 07331/304-270 
	            -untere Flurbereinigungsbehörde-

Öffentliche Bekanntmachung
vom 05.05.2025
Flurbereinigung Salach (Bärenbachtal),
Landkreis Göppingen
Wunschtermin
Mit dem Ausbau und der Vermessung des neuen Wege- und 
Gewässernetzes sind die Grundlagen für die Neuzuteilung des 
Flurbereinigungsgebiets geschaffen. Nun können die neuen 
Grundstücke zugeteilt werden.
Nach dem Flurbereinigungsgesetz müssen vor dieser Neu-
zuteilung die betroffenen Grundstückseigentümer in einem 
Wunschtermin über ihre Vorstellungen zu der Gestaltung und 
Zusammenlegung ihrer neuen Grundstücke angehört werden.
Für diese Wunschanhörung erhält jeder Grundstückseigentü-
mer eine Liste seiner in die Flurneuordnung eingebrachten 
Flurstücke mit einer entsprechenden Karte zugesandt.  
Ergänzend sind weitere Informationen zum Wunschtermin 
einschließlich eines Fragebogens beigefügt. 
Zur Vorbereitung und zur weiteren Information laden wir ein zu 
einer

Teilnehmerversammlung zum Wunschtermin
am Montag, den 26. Mai 2025 um 19.00 Uhr im Foyer der 
Stauferlandhalle,  
Staufenecker Straße 41 in 73084 Salach.
Es wird erläutert, wie der Wunschtermin abläuft, worauf beim 
Vorbringen der Wünsche geachtet werden soll und welche 
Grundsätze die Mitarbeiter der Flurbereinigungsbehörde bei 
der Zuteilung beachten müssen. Dazu wird auch über den 
aktuellen Verfahrensstand der Flurneuordnung informiert.
Gleichzeitig sind vom 08.05.2025 bis 30.05.2025 im Rathaus 
in 73084 Salach, (Bauamt), Rathausplatz 1, während den 
üblichen Öffnungszeiten Karten mit der neuen Blockeinteilung, 
den Nutzungsarten und der Bodenbewertung ausgelegt.
Die Karten mit der Blockeinteilung und den Bodenwerten sind 
auch im Internet einsehbar auf der Website des Landesamts 
für Geoinformation und Landentwicklung unter www.lgl-bw.
de/3772. Dort sind sie zu finden bei den Unterpunkten > Flur-
neuordnung > aktuelle Flurneuordnungsverfahren > Alphabe-
tische Liste > Salach (Bärenbachtal) > Verfahrensstand unter 
dem Punkt Wunschtermin.
Die Einzelgespräche zum Wunschtermin mit den Grundstück-
seigentümern finden voraussichtlich im dritten Quartal des 
Jahres 2025 statt. Die Termine werden im Amt für Vermes-
sung Flurneuordnung in Geislingen abgestimmt.
Gez. Becker

Gemeindeverwaltungsverband 
Mittlere Fils-Lautertal

Der Gemeindeverwaltungsverband Mittlere Fils-Lautertal um-
fasst die Städte und Gemeinden Donzdorf (mit Reichenbach u. 
R. und Winzingen), Gingen an der Fils, Lauterstein (bestehend 
aus Nenningen und Weißenstein) sowie Süßen.

Öffentliche Bekanntmachung der Berichtigungen des Flä-
chennutzungsplans 2035 (Berichtigungen Nr. 6 bis 8)
Die Gemeinderäte der Gemeinde Gingen an Fils und der Stadt 
Donzdorf haben in den Jahren 2021, 2022 bzw. 2024 die Be-
bauungspläne „Pflegeheim Haus St. Barbara“ und „Schulst-
raße“ in Gingen an der Fils sowie „Bühlacker“ in Donzdorf-
Reichenbach u. R. abweichend vom Flächennutzungsplan 
2035 des Gemeindeverwaltungsverbands als Satzungen 
beschlossen. 

Bei der Aufstellung der vorgenannten Bebauungspläne wur-
den die Vorschriften zum beschleunigten Verfahren nach § 
13a Baugesetzbuch (BauGB) angewandt. Demnach kann ein 
Bebauungsplan, der von Darstellungen des Flächennutzungs-
plans abweicht, auch aufgestellt werden, bevor der Flächen-
nutzungsplan geändert oder ergänzt ist. Der Flächennutzungs-
plan ist im Wege der Berichtigung anzupassen. 

Bisher stellt der Flächennutzungsplan 2035 Folgendes dar:
•	 Im Plangebiet „Pflegeheim Haus St. Barbara“ in Gingen 

an der Fils eine Gemeinbedarfsfläche für „Schule, Kinder-
garten“ sowie „Gebäude für Kultur und Versammlung“. Der 
vorhabenbezogene Bebauungsplan ermöglicht im Bereich 
des bisherigen Kindergartens die Bebauung mit einem 
Pflegeheim mit betreutem Wohnen und offenen Parkplät-
zen. Der Flächennutzungsplan wird mit folgender 6. Berich-
tigung angepasst:

•	 Im Plangebiet „Schulstraße“ in Gingen an der Fils über-
wiegend eine Gemeinbedarfsfläche „Schule, Kindergar-
ten“ sowie eine Teilfläche als geplante Wohnbaufläche. Der 
Bebauungsplan setzt die Fläche hauptsächlich als „Allge-
meines Wohngebiet“ mit diesbezüglichen Verkehrsflächen 
fest. Der Flächennutzungsplan wird mit folgender 7. Berich-
tigung angepasst:

•	 Im Plangebiet „Bühlacker“ in Donzdorf-Reichenbach u. R. 
insbesondere Flächen für Landwirtschaft, zudem einen 
Weg sowie randlich eine gemischte Baufläche. Der Bebau-
ungsplan weist jedoch überwiegend eine Wohnbaufläche 
sowie die diesbezügliche Erschließungsstraße aus. Der 
Flächennutzungsplan wird mit folgender 8. Berichtigung 
angepasst:



Mitteilungsblatt vom 09.05.2025 � 9

Maßgebend sind die am 17.04.2025 ausgefertigten Planzeich-
nungen, die hier abgedruckten Planausschnitte dienen der 
Orientierung.

Diese öffentliche Bekanntmachung der Berichtigungen des 
Flächennutzungsplans 2035 erscheint in den jeweiligen Amts-
blättern der vier Mitgliedsgemeinden des Gemeindeverwal-
tungsverbands Mittlere Fils-Lautertal. Die Berichtigungen 
des Flächennutzungsplans werden an dem Tag wirksam, 
an dem die letzte öffentliche Bekanntmachung der von 
jedem der Verbandsmitglieder vorzunehmenden Bekannt-
machungen erfolgt ist. 

Die Berichtigungen des Flächennutzungsplans 2035 können 
beim Gemeindeverwaltungsverband Mittlere Fils-Lautertal 
mit Sitz beim Bürgermeisteramt Donzdorf, Schloss 1-4, 73072 
Donzdorf, während der Dienststunden in Zimmer 123 einge-
sehen werden. Jedermann kann die Berichtigungen des Flä-
chennutzungsplans einsehen und über deren Inhalt Auskunft 
verlangen (§ 6 Abs. 5 BauGB).
Weiterhin können die Berichtigungen des Flächennutzungs-
plans 2035 bei den Rathäusern der weiteren Mitgliedsgemein-
den
•	 Rathaus 73333 Gingen, Bahnhofstr. 25
•	 Rathaus 73111 Lauterstein, Hauptstr. 75
•	 Rathaus 73079 Süßen, Heidenheimer Str. 30

eingesehen sowie im Internet auf der Homepage der Stadt 
Donzdorf unter https://www.donzdorf.de/bauen-wirtschaft/
bauen/flaechennutzungsplan/wirksame/-rechtskraeftige-
flaechennutzungsplaene und über das Zentrale Internetportal 
des Landes Baden-Württemberg aufgerufen und eingesehen 
werden.

Donzdorf, den 24.04.2025

gez. Martin Stölzle, Verbandsvorsitzender

Deutsche Rentenversicherung 
Baden-Württemberg

Kindererziehungszeiten
Frauen in Baden-Württemberg erhalten als langjährig Versicher-
te im Durchschnitt fast ein Drittel weniger gesetzliche Rente 
als Männer. Einer der häufigsten Gründe ist, dass Frauen ihre 
Erwerbstätigkeit für die Kindererziehung oft unterbrechen 
oder reduzieren. Gut zu wissen: Gewisse Zeitspannen für die 
Kindererziehung haben eine direkte Auswirkung auf die Höhe 
der Rente oder auch, dass überhaupt ein Rentenanspruch 
entsteht, für den es eine bestimmte Mindestversicherungszeit 
braucht. Die Deutsche Rentenversicherung Baden-Württem-
berg (DRV BW) beantwortet anlässlich des Muttertages am 11. 
Mai die wichtigsten Fragen zum Thema. 

Wie viel wird mir pro Kind bei der Rente angerechnet? 
Die gesetzliche Rentenversicherung rechnet Ihnen bestimm-

te Zeitspannen der Kindererziehung so an, als hätten Sie 
in dieser Zeit eigene Rentenbeiträge aufgrund des Durch-
schnittsverdienstes aller Versicherten gezahlt. Dafür können 
Kindererziehungszeiten gutgeschrieben werden: Für Geburten 
vor 1992 bis zu 30 Monate, für Geburten ab 1992 bis zu 36 
Monate. Die Zahlung von Pflichtbeiträgen an die Rentenkasse 
übernimmt der Bund für diese Monate. Umgerechnet erhöht 
ein Jahr Kindererziehung die Rente aktuell ungefähr um 39,32 
Euro pro Monat.  
Neben den Kindererziehungszeiten können auch Berücksich-
tigungszeiten wegen Kindererziehung für jedes Kind im Um-
fang von zehn Jahren anerkannt werden. Durch sie werden 
Lücken in der Versicherungsbiografie geschlossen, die dadurch 
zu einer besseren Bewertung anderer Zeiten führen. 

Wer bekommt diese gutgeschrieben? 
Die Kindererziehungszeiten/ Berücksichtigungszeiten wegen 
Kindererziehung werden nur einem Elternteil zugeordnet und 
zwar demjenigen der das Kind überwiegend erzogen hat. Bei 
gemeinsamer Erziehung, ohne dass der Erziehungsanteil ei-
nes Elternteils überwiegt, erhält die Mutter grundsätzlich die 
Kindererziehungszeit. Die Eltern können die Erziehung auch 
untereinander aufteilen oder ganz dem Vater zuordnen. Hierzu 
ist eine übereinstimmende Erklärung für die Zukunft erforder-
lich. 

Werden Kindererziehungszeiten automatisch auf die Ren-
te angerechnet? 
Nein. Sie müssen bei der Anerkennung selbst aktiv werden, 
sonst zählen diese Zeiten nicht für die Rente. Wichtig: Haben 
Sie einen solchen Antrag bereits gestellt, brauchen Sie das 
nicht erneut zu tun. 

Woher weiß ich, ob ich die Kindererziehungszeiten bei der 
DRV BW schon gemeldet habe? 
Sie sollten in Ihrem Versicherungsverlauf vor allem den Passus 
„Kindererziehungszeit“ im Blick behalten. Dabei empfiehlt 
Ihnen die DRV BW die unkomplizierte Nutzung von Mein 
Kundenportal – darüber können Sie Ihren Versicherungsverlauf 
einsehen und herunterladen sowie alle ihre Anliegen im Rah-
men der gesetzlichen Rente über einen Zugang regeln. Details 
unter www.deutsche-rentenversicherung.de/Kundenportal 
Oder Sie fordern das Dokument über die DRV-Online-Services 
unter https://www.eservice-drv.de/SelfServiceWeb/ an. Dort 
können Sie auch Ihre Renteninformation oder die Lückenaus-
kunft unkompliziert bekommen. 

Wann und wie soll ich die Kindererziehungszeiten mel-
den? 
Es reicht aus, den Antrag auf Feststellung der Zeiten der 
Kindererziehung zu stellen, wenn Ihr Kind das zehnte Le-
bensjahr vollendet hat. Der Antrag – bekannt auch als For-
mular V0800 – kann bequem mit den Online-Diensten der 
Deutschen Rentenversicherung (DRV) gestellt werden. Nur 
wenn Sie einen Riestervertrag besparen, empfiehlt sich die 
Antragstellung bereits am Tag nach der Vollendung des vierten 
Lebensjahres des Kindes. Sollen die Zeiten dem Vater zuge-
ordnet werden, muss eine sogenannte gemeinsame Erklärung 
(Formular V0820) sofort abgegeben werden, da diese nur für 
die Zukunft und zwei Kalendermonate rückwirkend gilt. 

Informationen 
Mehr Informationen enthält die kostenfreie Broschüre „Kin-
dererziehung: Ihr Plus für die Rente“. Sie kann unter www.
deutsche-rentenversicherung.de heruntergeladen oder bestellt 
werden. 
Weitere Details mit allen wichtigen Antragsformularen stehen 
auf der Themenseite unter www.drv-bw.de/Altersvorsorge/
Frauen 
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Stadtteil Reichenbach

Integration

Siehe Rubrik Donzdorf!

Stadtteil Winzingen

Standesamtliche Nachrichten

Geburten
in Mutlangen
am 12.04.:	 Clara Maria Schmid, Tochter der Jana Maria 

Schmid, geb. Heilig und des
	 Oliver Schmid, Albstraße 3

am 13.04.:	 Frida Bauer, Tochter der Hanna Bauer, geb. 
Funk und des Florian Bauer, Albstraße 6

Glückwünsche für Bürger  
des Stadtteils Winzingen

Wir gratulieren herzlich
am 15.05.:	 Herr Peter Kolb, Alt Kirchweg 4
	 zum 70. Geburtstag

am 15.05.:	 Frau Dr. Ines Scriba, Gefällholzstr. 29/1
	 zum 70. Geburtstag

Das Fest der Goldenen Hochzeit feiern am 16.05.2025
Herr Karl Heinz Ahr und Frau Angelika Agnes Ahr, geb. Wiget, 
Ramprechtstr. 2/1

Wir wünschen den Jubilaren einen schönen Verlauf ihres Fest-
tages und alles Gute, vor allem Gesundheit.

Integration

Siehe Rubrik Donzdorf!

Maibaum aufgestellt –  
mit vereinter Kraft!

Ein riesiges Dankeschön an die Freiwillige Feuerwehr Winzin-
gen, die wieder einmal gezeigt hat, was mit vereinter Kraft 
alles geleistet werden kann.
So steht auch in diesem Jahr in unsrer Ortsmitte wieder ein 
wunderschöner Maibaum.
Schön, dass ihr nicht nur im Ernstfall zur Stelle seid, sondern 
auch unsere Traditionen mit so viel Einsatz unterstützt.

Im Namen des Ortschaftsrates
Markus Dannenmann, Ortsvorsteher

TV Winzingen e. V.

	 Geschäftsstelle: Tel./Fax 940661 
E-Mail: geschaeftsstelle@tvwinzingen.de 
Öffnungszeiten: Montag 18.30 - 20.00 Uhr 
und bei Bedarf

Der „Cavallino-Clan“ bewirtet die Vereinsgaststätte
Der Cavallino-Clan bewirtet euch noch bis zum 11. Mai in der 
TuHa. Am Wochenende bekochen wir euch mit den üblichen 
Speisen (u.a. leckere Geckala und Gemüseschnitzel) und freu-
en uns auf eure Vorbestellung (0173/9195927) – ggf. auch für 
den Muttertag.
Wir freuen uns auf regen Besuch
der Cavallino-Clan

Nachweise für ermäßigten Mitgliedsbeitrag
Liebe Mitglieder, 
in der diesjährigen Hauptversammlung wurde eine Anpassung 
der Mitgliedsbeiträge beschlossen. Um Beitragsermäßigun-
gen korrekt berücksichtigen zu können, benötigen wir von 
allen Berechtigten einen entsprechenden Nachweis. Dies be-
trifft Schüler, Studenten, Azubis, ebenso wie Rentner.  


